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(54) Schaltvorrichtung zum Trennen von drei Stromleitern und einem Neutralleiter

(57) Die Erfindung schlägt eine Schaltvorrichtung
zum Trennen von drei Stromleitern (L1, L2, L3) und einen
Neutralleiter (N) vor. Ein erstes Schaltgerät mit Siche-
rungseinsätzen (32) dient dem Trennen der drei Strom-
leiter und ein zweites Schaltgerät mit einem Trennele-

ment (33) dem Trennen des Neutralleiters. Das erste
Schaltgerät ist mechanisch und elektrisch mit den Sam-
melschienen (2, 3, 4) der Stromleiter verbunden, wäh-
rend das zweite Schaltgerät ausschließlich mechanisch
mit mindestens einer dieser Sammelschienen verbun-
den ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltvorrichtung
zum Trennen von drei Stromleitern und einem Neutral-
leiter.
[0002] Schaltvorrichtungen, die als NH-(Niederspan-
nungs-Hochleistungs)-Sicherungslastschaltleiste aus-
gebildet sind, dienen dem Trennen von drei Stromleitern.
In einem leistenförmigen Gehäuse eines solches Schalt-
gerätes sind erste und zweite Sicherungskontakte zur
Aufnahme von drei NH-Sicherungseinsätzen gelagert.
Jeweils ein erster und ein zweiter Sicherungskontakt
dient der Aufnahme eines Sicherungseinsatzes. Die er-
sten Sicherungskontakte sind mit starren Leitern verbun-
den, die Durchgänge im Gehäuse durchsetzen, zum
elektrischen und mechanischen Verbinden der Leiter mit
den drei Sammelschienen. Die zweiten Sicherungskon-
takte sind mittels Leitern mit im Bereich einer Stirnseite
des Gehäuses angeordneten Anschlüssen verbunden.
[0003] Ein derartiger Sicherungslasttrennschalter in
Leistenbauform für NH-Sicherungseinsätze ist in der EP
1 045 414 A1 beschrieben. Bei diesem sind die in Ab-
stand zueinander angeordneten und parallel verlaufen-
den drei Sammelschienen, die das Sammelschienensy-
stem bilden, vom Sicherungslasttrennschalter, somit
vom Schaltgerät abgedeckt.
[0004] Schalten lassen sich bei diesem Schaltgerät die
Sicherungseinsätze, indem in einem Oberteil des Schalt-
gerätes schwenkbar gelagerte, als Deckel ausgebildete
Aufnahmen, die Sicherungseinsätze über Grifflaschen
aufnehmen, womit durch Ausschwenken der Deckel die
Sicherungseinsätze außer Kontakt mit den Sicherungs-
kontakten gelangen. Das Schalten der Sicherungsein-
sätze ist dabei nicht auf das einpolige Schalten gemäß
der EP 1 045 414 A1 beschränkt, sondern es ist auch
ein dreipoliges Schalten möglich, wie es in der DE 38 12
504 A1 veranschaulicht ist, bei der die drei Deckel mittels
eines Verbindungsgestänges miteinander verbunden
sind.
[0005] Besonderes Anwendungsgebiet der vorliegen-
den Erfindung ist die Verbindung einer Eigenerzeu-
gungsanlage mit einem Niederspannungsnetz. Hier ist
gemäß den geltenden Richtlinien ("Richtlinien für den
Anschluss an den Parallelbetrieb von Eigenerzeugungs-
anlagen am Niederspannungsnetz", Stand September
2005, Herausgeber VWEW Energieverlag GmbH) ein
Kuppelschalter mit mindestens Lastschaltvermögen vor-
geschrieben. Dieser Kuppelschalter muss eine allpolige
galvanische Trennung gestatten. Somit ist der Einsatz
eines Schaltgerätes erforderlich, welches neben den drei
Außenleitern eine sichere Trennung des Neutralleiters
ermöglicht. Hierbei kann die Situation entstehen, dass
die Sammelschiene betreffend den Neutralleiter zwar in
der Ebene der Sammelschienenanordnung der drei
Stromleiter, aber neben diesen angeordnet ist.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Schaltvorrichtung zum Trennen von drei Stromleitern
und einem Neutralleiter zu schaffen, die weitgehend aus

standardisierten Bauteilen, die für ein Schaltgerät zum
Schalten dreier Stromleiter eines Sammelschienensy-
stems Verwendung finden, hergestellt werden kann.
[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Schaltvorrich-
tung gelöst, die gemäß den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 ausgebildet ist.
[0008] Die erfindungsgemäße Schaltvorrichtung weist
ein erstes Schaltgerät in Leistenbauform zum Trennen
der drei Stromleiter und ein zweites Schaltgerät in Lei-
stenbauform zum Trennen des Neutralleiters auf.
[0009] Konkret sind bei der erfindungsgemäßen
Schaltvorrichtung in einem leistenförmigen Gehäuse des
ersten Schaltgeräts erste und zweite Sicherungskontak-
te zur Aufnahme von drei NH-Sicherungseinsätzen ge-
lagert, wobei ein erster und ein zweiter Sicherungskon-
takt der Aufnahme eines Sicherungseinsatzes dient, so-
wie die ersten Sicherungskontakte mit starren Leitern
verbunden sind, die Durchgänge im Gehäuse durchset-
zen, zum elektrischen und mechanischen Verbinden der
Leiter mit drei Sammelschienen der Stromleiter, sowie
die zweiten Sicherungskontakte mittels Leitern mit im Be-
reich einer Stirnseite des Gehäuses angeordneten An-
schlüssen verbunden sind.
[0010] Bei der erfindungsgemäßen Schaltvorrichtung
ist ferner vorgesehen, dass in einem leistenförmigen Ge-
häuse des zweiten Schaltgeräts mindestens ein Befesti-
gungsmittel zum mechanischen Verbinden des Gehäu-
ses mit mindestens einer Sammelschiene der Stromlei-
ter gelagert ist, sowie im Gehäuse zwei Kontakte zur Auf-
nahme eines elektrisch leitenden Trennelements gela-
gert sind, wobei diese beiden Kontakte für das Trennele-
ment mittels Leitern mit im Bereich einer Stirnseite des
Gehäuses des zweiten Schaltgeräts angeordneten An-
schlüssen verbunden sind, die mit dem Neutralleiter ver-
bindbar sind.
[0011] Das erste Schaltgerät beinhaltet damit die be-
kannte Funktion eines Schaltgeräts in Leistenbauform
zum Trennen der drei Stromleiter, während dem zweiten
Schaltgerät die besondere Funktion des Trennens des
Neutralleiters zukommt. Aufgrund dieser Gestaltung
bzw. Anordnung der beiden Schaltgeräte kann das erste
Schaltgerät elektrisch und mechanisch den drei Strom-
leitern zugeordnet werden und das zweite Schaltgerät
dem Neutralleiter zugeordnet werden, wobei dieses
zweite Schaltgerät mechanisch mit mindestens einer
Sammelschiene der Stromleiter verbunden ist.
[0012] Da beide Schaltgeräte in Leistenform ausgebil-
det sind und ein leistenförmiges Gehäuse aufweisen, zu-
dem Stromleiter zum Lagern der Gehäuse in Sammel-
schienen und überdies im Bereich der Stirnseiten des
Gehäuses angeordnete Anschlüsse aufweisen, können
die beiden Schaltgeräte weitgehend aus standardisier-
ten Bauteilen hergestellt werden, die insbesondere für
ein Schaltgerät zum Schalten dreier Stromleiter eines
Sammelschienensystems Verwendung finden.
[0013] Unter diesem Aspekt ist insbesondere vorge-
sehen, dass die Gehäuse von erstem und zweiten
Schaltgerät identisch sind. Da die Konstruktion des er-
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sten Schaltgerätes in Leistenbauform zum Trennen der
drei Stromleiter die Ausgangskonstruktion bildet, ist es
zur Herstellung des zweiten Schaltgerätes nur erforder-
lich, dieses leistenförmige Gehäuse für das erste Schalt-
gerät auch als Gehäuse für das zweite Schaltgerät als
Bauelement einzusetzen.
[0014] Insbesondere aufgrund der Identität der beiden
Gehäuse ist es besonders vorteilhaft, wenn die beiden
Schaltgeräte im Bereich von Längsseiten aneinander lie-
gen und die beiden Gehäuse miteinander verbunden
sind. Zwei identisch gestaltete Gehäuse können somit
nebeneinander angeordnet werden und bilden somit ei-
ne aus zwei identischen Teilen gebildete Einheit. Die Ver-
bindung der beiden Gehäuse erfolgt beispielsweise
durch Laschen, die in den stirnseitigen Bereichen, im Be-
reich beider Enden der Schaltvorrichtung, die Gehäuse
miteinander verbinden. Die Verbindung ist unter dem
Aspekt des Transports und der Montage von Vorteil.
Grundsätzlich wäre diese Verbindung nicht erforderlich,
weil das erste Schaltgerät in den drei Stromleitern und
das zweite Schaltgerät in mindestens einem dieser drei
Stromleiter gelagert ist.
[0015] Da der Neutralleiter auf einer Seite der Sam-
melschienenanordnung der Stromleiter positioniert ist,
wird es als besonders vorteilhaft angesehen, wenn die
Anschlüsse im Bereich der Stirnseiten der beiden Ge-
häuse auf derselben Seite der Schaltvorrichtung ange-
ordnet sind.
[0016] Vorzugsweise sind die Anschlüsse im Bereich
der Stirnseite des ersten Schaltgeräts und/oder die An-
schlüsse im Bereich der Stirnseite des zweiten Schalt-
geräts als Schraubanschlüsse oder Anschlussklemmen
ausgebildet. Die Ausbildung der Anschlüsse als
Schraubanschlüsse oder Anschlussklemmen ermöglicht
ein besonders einfaches Anschließen der Leiter an die-
se.
[0017] Es reicht zwar grundsätzlich aus, wenn das Ge-
häuse des zweiten Schaltgeräts an einer Stelle mit einer
Sammelschiene der drei Stromleiter befestigt ist. Eine
besonders stabile Verbindung ergibt sich allerdings,
wenn an zwei in Abstand zueinander angeordneten Stel-
len diese Befestigung erfolgt. Unter diesem Aspekt sieht
eine Weiterbildung der Erfindung vor, dass ein erstes
Befestigungsmittel zum mechanischen Verbinden des
Gehäuses des zweiten Schaltgeräts mit einer ersten
Sammelschiene der Stromleiter und ein zweites Befesti-
gungsmittel zum mechanischen Verbinden des Gehäu-
ses des zweiten Schaltgeräts mit einer zweiten Sammel-
schiene der Stromleiter vorgesehen ist. Es wird hierdurch
zwar eine leitende Verbindung mit den ersten und zwei-
ten Sammelschienen der Stromleiter hergestellt. Dies ist
allerdings unter dem Aspekt des Anschlusses der Kon-
takte zur Aufnahme des elektrisch leitenden Trennele-
ments nicht von Bedeutung, weil die beiden Befesti-
gungsmittel nicht leitend mit den Kontakten für das Tren-
nelement verbunden sind. Diese unter Spannung ste-
henden ersten und zweiten Befestigungsmittel werden
abgedeckt, so dass in diesem Bereich keine Gefährdung

von Bedienpersonal stattfinden kann.
[0018] Vorzugsweise sind das erste und das zweite
Befestigungsmittel im Bereich abgewandter Enden des
Gehäuses angeordnet, zum Verbinden des Gehäuses
mit den beiden äußeren Sammelschienen der Stromlei-
ter.
[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass das jeweilige Befestigungsmittel durch
einen vom Gehäuse des zweiten Schaltgeräts aufge-
nommenen Sicherungskontakt und einen mit diesem
verbundenen starren Leiter gebildet ist, wobei der starre
Leiter mit einer zugewandten Sammelschiene des
Stromleiters verbindbar ist.
[0020] Zum mechanischen Befestigen des Gehäuses
des zweiten Schaltgeräts kann somit derselbe starre Lei-
ter verwendet werden, der zum mechanischen und elek-
trischen Verbinden des Sicherungskontaktes des ersten
Schaltgeräts mit der jeweiligen Sammelschiene des
Stromleiters erforderlich ist. Somit können auch unter
dem Aspekt der Befestigung des Gehäuses des zweiten
Schaltgeräts an der einen Sammelschiene bzw. beiden
Sammelschienen des Stromleiters dieselben starren Lei-
ter verwendet werden wie beim ersten Schaltgerät. Dies
trägt gleichfalls zur Standardisierung der erfindungsge-
mäßen Schaltvorrichtung bei.
[0021] Auch die Lagerung des Trennelements in den
beiden diesem zugeordneten Kontakten sollte unter dem
Aspekt der Standardisierung der Schaltvorrichtung erfol-
gen. So ist vorgesehen, dass der jeweilige Kontakt für
das Trennelement ein im Gehäuse gelagerter Siche-
rungskontakt ist, der bezüglich dessen Geometrie und/
oder dessen Lagerung derjenigen der Sicherungskon-
takte des ersten Schaltgeräts entspricht. Bei dem Tren-
nelement handelt es sich insbesondere um ein Trenn-
messer.
[0022] Die Schaltvorrichtung ist insbesondere so be-
züglich des Sammelschienensystems und der Sammel-
schiene für den Neutralleiter angeordnet, dass jedes
Schaltgerät bzw. jedes Gehäuse die drei Sammelschie-
nen der Stromleiter abdeckt und die Sammelschiene für
den Neutralleiter nicht abdeckt.
[0023] Eine konkrete Anwendung der Schaltvorrich-
tung sieht vor, dass die stirnseitigen Anschlüsse auf der
dem Neutralleiter zugewandten Seite der Gehäuse an-
geordnet sind und die drei stirnseitigen Anschlüsse der
Stromleiter und ein stirnseitiger Anschluss des Neutral-
leiters mit einer vierpoligen Leitung zum Niederspan-
nungsnetz verbindbar sind, sowie der andere Anschluss
des Neutralleiters mit der Sammelschiene für den Neu-
tralleiter verbindbar ist. Insbesondere ist der Anschluss
für die Sammelschiene des Neutralleiters mit einer An-
schlusslasche verbindbar, die mit der Sammelschiene
des Neutralleiters verbindbar ist.
[0024] Bei dem ersten Schaltgerät handelt es sich vor-
zugsweise um eine Sicherungslastschaltleiste.
[0025] Die Betätigung der beiden Schaltgeräte erfolgt
vorzugsweise derart, dass die drei Sicherungseinsätze
und das Trennelement mittels eines gemeinsamen
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Schaltmittels aus der jeweiligen eingeschalteten Stellung
in die jeweilige getrennte Stellung und umgekehrt schalt-
bar sind, insbesondere sich im Wesentlichen gleichzeitig
schalten lassen. Vorzugsweise ist hierbei der Neutrallei-
terpol beim Einschalten voreilend.
[0026] Weitere Merkmale der Erfindung sind in den
Unteransprüchen, der Beschreibung der Zeichnung und
der Zeichnung selbst dargestellt, wobei bemerkt wird,
dass alle Einzelmerkmale und alle Kombinationen von
Einzelmerkmalen weitere erfinderische Ausgestaltun-
gen darstellen.
[0027] In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispieles erläutert, ohne hierauf be-
schränkt zu sein.
[0028] Es zeigt:

Figur 1 eine räumliche Ansicht der erfindungsgemä-
ßen Schaltvorrichtung mit zugangs- und ab-
gangsseitigen Stromleitern und Neutrallei-
tem,

Figur 2 die Anordnung gemäß Figur 1 in einer Explo-
sionsdarstellung,

Figur 3 die Anordnung gemäß Figur 1 ohne dem Ge-
häuse des jeweiligen Schaltgerätes zugeord-
neter Dekkeleinheit, die die Sicherungsein-
sätze bzw. ein Trennmesser aufnimmt,

Figur 4 eine Explosionsdarstellung der in Figur 3 ge-
zeigten Anordnung.

[0029] Eine Schaltvorrichtung 1 dient beim Überführen
in deren Offenstellung dem Trennen und entsprechend
beim Überführen in deren Schließstellung dem Verbin-
den von drei Stromleitern 2, 3, 4 sowie einem Neutrallei-
ter 5 eines entsprechenden, aus parallel zueinander an-
geordneten Sammelschienen gebildeten Sammelschie-
nensystems 6, das die Eingangsseite der Schaltvorrich-
tung darstellt, mit Stromleitern 7, 8 und 9 sowie einem
Neutralleiter 10, die Kabelanschlüsse der Schaltvorrich-
tung 1 darstellen und die Verbindung zu einem Nieder-
spannungsnetz darstellen. Zusätzlich sind die drei
Stromleiter mit L1, L2 und L3 sowie der Neutralleiter mit
N bezeichnet.
[0030] Die in Figur 1 gezeigte Anordnung ist insbeson-
dere in einem Verteilerschrank eine Eigenerzeugungs-
anlage angeordnet. Nach den geltenden Richtlinien
("Richtlinien für den Anschluss und den Parallelbetrieb
von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungs-
netz") ist für die Verbindung der Eigenerzeugungsanla-
ge, die beispielsweise als Photovoltaikanlage ausgebil-
det ist, zum Niederspannungsnetz eine Schaltvorrich-
tung mit mindestens Lastschaltvermögen vorgeschrie-
ben. Diese Schaltvorrichtung muss eine allpolige galva-
nische Trennung gestatten. Unter diesem Aspekt ermög-
licht die erfindungsgemäße Schaltvorrichtung eine Tren-
nung der drei Stromleiter L1, L2, L3 (- Außenleiter -) und
die sichere Trennung des Neutralleiters N.
[0031] Die erfindungsgemäße Schaltvorrichtung 1 ist
im Wesentlichen aus standardisierten Bauteilen gebildet,

die auf der Gestaltung einer Sicherungslastschaltleiste
basieren, die zum Schalten der Leiter L1, L2 und L3 dient.
[0032] Die Schaltvorrichtung 1 weist ein erstes Schalt-
gerät 11 in Leistenbauform zum Trennen der drei Strom-
leiter L1, L2, L3 und ein zweites Schaltgerät 12 in Lei-
stenbauform zum Trennen des Neutralleiters N auf. In
einem leistenförmigen Gehäuse 13 des ersten Schaltge-
räts 11 sind erste Sicherungskontakte 14 und zweite Si-
cherungskontakte 15 gelagert. Jedes Paar von Siche-
rungskontakten 14, 15 dient der Aufnahme eines veran-
schaulichten NH-Sicherungseinsatzes 32, womit das er-
ste Schaltgerät 11 der Aufnahme von drei NH-Siche-
rungseinsätzen 32 dient.
[0033] Das Gehäuse 13 weist sechs Aufnahmen 16
auf, die hintereinander in Längsrichtung des Gehäuses
13 in diesem angeordnet sind. Mit jeder Aufnahme 16 ist
ein Sicherungskontakt 14 bzw. 15 verbunden, wobei die
Sicherungskontakte 14 und 15 alternierend angeordnet
sind. Befestigungsmittel, konkret nicht näher dargestellte
Schrauben durchsetzen Löcher in den Sicherungskon-
takten 14, ferner Löcher in zweifach entgegengesetzt ab-
gewinkelten Flachschienen 17. Mittels der Schrauben
werden die Sicherungskontakte 14 und die diesen zuge-
ordneten Flachschienen 17 mit den diesen drei Siche-
rungskontakten 14 zugeordneten drei Aufnahmen 16
verschraubt. Das andere Ende der jeweiligen Flach-
schiene 17 ist mit einem Loch 18 versehen, das ein wei-
teres Befestigungsmitteln, insbesondere eine Schraube
durchsetzt, die der Verbindung dieser Flachschiene 17
mit einer Sammelschiene 2 bzw. 3 bzw. 4 dient. Diese
Sammelschienen 2 bis 4 verlaufen, bezogen auf die Ori-
entierung der Schaltvorrichtung 1, unterhalb dieser. In
aller Regel ist die Orientierung der Sammelschienen 2
bis 5 horizontal und das Gehäuse 13, bezogen auf des-
sen Längserstreckung, vertikal angeordnet, wobei der
Neutralleiter 10 unten angeordnet ist. Die jeweilige Flach-
schiene 17 durchsetzt einen Durchgang 19 des Gehäu-
ses 13, wobei dieser Durchgang jeweils einem Aufnah-
menpaar, gebildet durch zwei Aufnahmen 16, zugeord-
net ist.
[0034] Entsprechend der Befestigung der Sicherungs-
kontakte 14 mit den diesen zugeordneten Aufnahmen 16
erfolgt die Befestigung der Sicherungskontakte 15 mit
den diesen zugeordneten, verbleibenden drei Aufnah-
men 16. Hierbei durchsetzen Befestigungsmittel, insbe-
sondere Schrauben, Löcher in diesen Sicherungskon-
takten 15 und Löcher in diesen zugeordneten Flach-
schienen 20 und sind in die verbleibenden Aufnahmen
16 eingeschraubt. Die Flachschienen 20 sind, unter dem
Aspekt des unterschiedlichen Abstandes der Siche-
rungskontakte 15 zu dem dem Neutralleiter 5 zugewand-
ten Ende des Gehäuses 13, unterschiedlich lang ausge-
führt. Die längste Flachschiene 20 ist im Bereich einer
Seite des Gehäuses 13 abgewinkelt und von dort zu dem
dem Neutralleiter 5 zugewandten Ende des Gehäuses
13 geführt und dort mit einem Schraubanschluss 21 ver-
bunden. Die andere Flachschiene 20 ist etwas kürzer
ausgebildet und zur anderen Seite des Gehäuses 13 ab-
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gewinkelt und von dort gleichfalls zu dem genannten En-
de des Gehäuses 13 geführt und dort mit einem Schraub-
anschluss 22 verbunden. Die weitere, kürzeste Flach-
schiene 20 ist zweifach abgewinkelt gestaltet, entspre-
chend der Flachschiene 17 und im Bereich des genann-
ten Endes des Gehäuses 13 mit einem Schrauban-
schluss 23 verbunden. Ersichtlich sind die beiden seitlich
angeordneten Flachschienen 20 über deren lange Ab-
schnitte parallel zur zugeordneten Seitenwand des Ge-
häuses 13 orientiert und im Bereich deren den Schraub-
anschlüssen 21 und 22 zugewandten Enden um 90° ver-
dreht gestaltet.
[0035] Der Schraubanschluss 21 verbindet den Strom-
leiter 7 (L1) mit der längsten Flachschiene, der Schraub-
anschluss 22 den Stromleiter 8 (L2) mit der Flachschiene
20 mittlerer Länge und der Schraubanschluss 23 den
Stromleiter 9 (L3) mit der kürzesten Flachschiene 20.
[0036] Aufgrund der beschriebenen Anordnung ist das
erste Schaltgerät 11 mechanisch und elektrisch mit den
Stromleitern 2, 3 und 4 des Sammelschienensystems
verbunden und es sind die Stromleiter 7, 8 und 9 in Form
von Kabeln mit den Schraubanschlüssen 21, 22 und 23
verbunden.
[0037] Mit dem Gehäuse 13 ist eine Deckeleinheit 24
rastierend verbunden, in der drei Aufnahmen 25 um par-
allel zum Neutralleiter 5 angeordnete Achsen schwenk-
bar sind. Die jeweilige Aufnahme 25 nimmt im Bereich
deren Unterseite einen Sicherungseinsatz 32 auf, des-
sen Kontaktmesser in Eingriff mit dem jeweiligen Siche-
rungskontaktpaar, das aus den Sicherungskontakten 14
und 15 gebildet ist, gebracht werden können. Die drei
Aufnahmen 25 sind mittels einer einen Hebel aufweisen-
den Schwenkvorrichtung 26 gekoppelt, somit gleichzeitig
in der einen oder anderen Richtung schwenkbar, mit der
Konsequenz des gleichzeitigen Trennens der Verbin-
dung der in den Aufnahmen 25 gelagerten Sicherungs-
einsätze 32 mit den diesen zugeordneten Sicherungs-
kontakten 14, 15 bzw. Schließen der Verbindung zwi-
schen Sicherungskontakten 14, 15 und Sicherungsein-
sätzen 32.
[0038] Direkt neben dem insoweit beschriebenen er-
sten Schaltgerät 11 ist das zweite Schaltgerät 12 ange-
ordnet. Dieses zweites Schaltgerät 12 stimmt hinsichtlich
des leistenförmigen Gehäuses 13 und damit dessen Auf-
nahmen 16, ferner der Deckeleinheit 24 mit den Aufnah-
men 25 mit dem ersten Schaltgerät 11 überein, so dass
insofern für diese Teile dieselben Bezugsziffern wie zum
ersten Schaltgerät 11 verwendet worden sind. Allerdings
dient bei dem zweiten Schaltgerät 12 nur die mittlere Auf-
nahme 25 der Aufnahme eines Trennmessers 33, wäh-
rend die anderen beiden Aufnahmen 25 des zweiten
Schaltgeräts 12 kein elektrisches Überbrückungsteil auf-
weisen, somit weder einen Sicherungseinsatz noch ein
Trennmesser aufnehmen. Mittels der Hebelanordnung
26 sind alle Aufnahmen 25 des zweiten Schaltgeräts 12
gleichzeitig in Öffnungsstellung bzw. Schließstellung
verschwenkbar, wobei Bestandteil der beiden Hebelan-
ordnungen 26 der Schaltgeräte 11 und 12 ein Verbin-

dungsgriff 27 bildet, so dass über den Verbindungsgriff
27 in beide Hebelanordnungen 26 die Öffnungs- bzw.
die Schließbewegung der Aufnahmen 25 beider Schalt-
geräte 11 und 12 eingeleitet werden kann. Alle sechs
Aufnahmen 25 lassen sich somit gleichzeitig in deren
Öffnungsstellung bzw. Schließstellung überführen.
[0039] Befestigt ist das leistenförmige Gehäuse 13 des
zweiten Schaltgeräts 12 mittels zweier Flachschienen
17, die - ohne Sicherungskontakt 14 - unmittelbar über
Befestigungsmittel, insbesondere Schrauben mit den zu-
geordneten Aufnahmen 16 verbunden sind, die diesen
Aufnahmen benachbarte Durchgänge 19 des Gehäuses
13 durchsetzen und mit den Stromleitern 2 und 4 ver-
bunden sind, wie es bezüglich der Flachschienen 17 des
ersten Schaltgeräts 11 beschrieben ist. Die Flachschie-
nen 17 des zweiten Schaltgeräts 12 stehen somit unter
Strom, sind aber elektrisch ohne Funktion und überdies
berührgeschützt aufgrund der Anordnung von Abdek-
kungen 34.
[0040] Die dem mittleren Durchgang 19 des Gehäuses
13 des ersten Schaltgeräts 11 zugeordneten Aufnahmen
16 dienen der Anbringung zweier Sicherungskontakte 14
und 15, entsprechend der Anbringung der Sicherungs-
kontakte 14 und 15, die bei dem ersten Schaltgerät 11
dem mittleren Durchgang 19 zugeordnet sind. Hierbei ist
der Sicherungskontakt 15 des zweiten Schaltgeräts 12
über eine entsprechende Flachschiene 20, die gemäß
der Flachschiene 20 mittlerer Länge des ersten Schalt-
geräts 11 gestaltet ist, mit einem Schraubanschluss 28
verbunden, der dem Schraubanschluss 22 des ersten
Schaltgeräts 11 entspricht. Eine mit dem anderen Siche-
rungskontakt 14 des zweiten Schaltgeräts 12 verbunde-
ne Flachschiene 20 entspricht grundsätzlich der Flach-
schiene 20, die die längste Flachschiene des ersten
Schaltgeräts 11 darstellt, wobei diese Flachschiene al-
lerdings durchtrennt ist und die beiden Flachschienen-
abschnitte 29 überlappend angeordnet und miteinander
fest verbunden, insbesondere vernietet sind. Diese ge-
kürzte Ausbildung der langen Flachschiene 20 des zwei-
ten Schaltgeräts 12 ergibt sich vor dem Hintergrund, dass
diese Flachschiene mit dem weiter zum Neutralleiter 5
zugewandten Sicherungskontakt 14 und nicht mit dem
weiter entfernten Sicherungskontakt 15 gemäß erstem
Schaltgerät 11 zu verbinden ist. Die Flachschiene 20, die
die beiden Flachschienenabschnitte 29 aufweist, ist im
Bereich ihres dem Sicherungskontakt 14 abgewandten
Endes mit einem Schraubanschluss 30 versehen. Eine
kurz ausgebildete, doppelt abgewinkelte Anschlussla-
sche 31, die beidendig mit Löchern versehen ist, ist mit
dem Neutralleiter N, somit der diesem zugeordneten
Sammelschiene 5 und dem Schraubanschluss 28 ver-
bunden. Der zum Niederspannungsnetz führende Neu-
tralleiter N, somit das Neutralleiterkabel 10, ist mit dem
Schraubanschluss 30 verbunden.
[0041] Wird, ausgehend von der Darstellung der Figur
1 die Schaltvorrichtung 1 betätigt, indem der Verbin-
dungsgriff 27 von den Gehäusen 13 weg bewegt wird,
schwenken die Aufnahmen 25 in deren Offenstellung,
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womit die drei Sicherungseinsätze 32 außer Kontakt mit
den zugeordneten Sicherungskontakten 14, 15 und das
Trennmesser 33 außer Eingriff mit den zugeordneten
Kontakten 14 und 15 gelangen. Somit erfolgt eine sichere
Trennung sowohl der drei Außenleiter L1, L2, L3 als auch
des Neutralleiters N.
[0042] Mit der Bezugsziffer 34 sind haubenförmige Ab-
deckungen für die Sicherungskontakte 14 und 15 bzw.
die sonstigen stromführenden Teile der Schaltvorrich-
tung 1 bezeichnet.

Patentansprüche

1. Schaltvorrichtung (1) zum Trennen von drei Strom-
leitern (L1, L2, L3) und einem Neutralleiter (N), mit
einem ersten Schaltgerät (11) in Leistenbauform
zum Trennen der drei Stromleitern (L1, L2, L3) und
einem zweiten Schaltgerät (12) in Leistenbauform
zum Trennen des Neutralleiters (N), wobei in einem
leistenförmigen Gehäuse (13) des ersten Schaltge-
räts (11) erste und zweite Sicherungskontakte (14,
15) zur Aufnahme von drei NH-Sicherungseinsätzen
(32) gelagert sind, wobei jeweils ein erster und ein
zweiter Sicherungskontakt (14, 15) der Aufnahme
eines Sicherungseinsatzes (32) dient, sowie die er-
sten Sicherungskontakte (14) mit starren Leitern
(17) verbunden sind, die Durchgänge (19) im Ge-
häuse (13) durchsetzen, zum elektrischen und me-
chanischen Verbinden der Leiter (17) mit drei Sam-
melschienen (2, 3, 4) der Stromleiter (L1, L2, L3)
sowie die zweiten Sicherungskontakte (15) mittels
Leitern (20) mit im Bereich einer Stirnseite des Ge-
häuses (13) angeordneten Anschlüssen (21, 22, 23)
verbunden sind, wobei ferner in einem leistenförmi-
gen Gehäuse (13) des zweiten Schaltgeräts (12)
mindestens ein Befestigungsmittel (17, 17) zum me-
chanischen Verbinden des Gehäuses (13) mit min-
destens einer Sammelschiene (2, 4) der Stromleiter
gelagert ist sowie im Gehäuse (13) zwei Kontakte
(14, 15) zur Aufnahme eines elektrisch leitenden
Trennelements (33) gelagert sind, wobei diese bei-
den Kontakte (14, 15) für das Trennelement (33) mit-
tels Leitern (20) mit im Bereich einer Stirnseite des
Gehäuses (13) des zweiten Schaltgeräts (12) ange-
ordneten Anschlüssen (28, 30) verbunden sind, die
mit dem Neutralleiter (N) verbindbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Gehäuse
(13, 13) von erstem und zweitem Schaltgerät (11,
12) identisch sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Ge-
häuse (13, 13) der beiden Schaltgeräte (11, 12) im
Bereich von Längsseiten aneinander liegen und die
beiden Gehäuse (13, 13) miteinander verbunden
sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei die Anschlüsse (21, 22, 23, 28, 30) im Bereich
der Stirnseiten der beiden Gehäuse (13, 13) auf der-
selben Seite der Schaltvorrichtung (1) angeordnet
sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei die Anschlüsse (21, 22, 23) im Bereich der Stirn-
seite des ersten Schaltgeräts (11) und/oder die An-
schlüsse (28, 30) im Bereich der Stirnseite des zwei-
ten Schaltgeräts (12) als Schraubanschlüsse oder
Anschlussklemmen ausgebildet sind.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei ein erstes Befestigungsmittel (17) zum mecha-
nischen Verbinden des Gehäuses (13) des zweiten
Schaltgeräts (12) mit einer ersten Sammelschiene
(2) der Stromleiter und ein zweites Befestigungsmit-
tel (17) zum mechanischen Verbinden des Gehäu-
ses (13) des zweiten Schaltgeräts (12) mit einer
zweiten Sammelschiene (4) der Stromleiter vorge-
sehen ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei das erste und
das zweite Befestigungsmittel (17, 17) im Bereich
abgewandter Enden des Gehäuses (13) angeordnet
ist, zum Verbinden des Gehäuses (13) mit den bei-
den äußeren Sammelschienen (2, 4) der Stromleiter.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wo-
bei das jeweilige Befestigungsmittel durch den star-
ren Leiter (17) gebildet ist, der beim ersten Schalt-
gerät (11) dem mechanischen und elektrischen Ver-
binden von erstem Sicherungskontakt (14) und
Sammelschiene dient.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wo-
bei der jeweilige Kontakt (14, 15) für das Trennele-
ment (33) ein im Gehäuse (13) des zweiten Schalt-
geräts (12) gelagerter Sicherungskontakt (14, 15)
ist, der bezüglich dessen Geometrie und/oder des-
sen Lagerung derjenigen der Sicherungskontakte
(14, 15) des ersten Schaltgeräts (11) entspricht.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wo-
bei das Trennelement (33) ein Trennmesser ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wo-
bei jedes Schaltgerät (11 bzw. 12) bzw. jedes Ge-
häuse (13 bzw. 13) die drei Sammelschienen (2, 3,
4) der Stromleiter (L1, L2, L3) abdeckt und die Sam-
melschiene (5) für den Neutralleiter (N) nicht ab-
deckt.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wo-
bei die stirnseitigen Anschlüsse (21, 22, 23, 28, 30)
auf der dem Neutralleiter (N) zugewandten Seite des
Gehäuses (13, 13) angeordnet sind und die drei
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stirnseitigen Anschlüsse (21, 22, 23) der Stromleiter
und ein stirnseitiger Anschluss (30) des Neutrallei-
ters mit einer vierpoligen Leitung (7, 8, 9, 10) zum
Niederspannungsnetz verbindbar sind, sowie der
andere Anschluss (28) des Neutralleiters mit der
Sammelschiene (5) für den Neutralleiter (N) verbind-
bar ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei der Anschluss
(28) für die Sammelschiene (5) des Neutralleiters
(N) mit einer Anschlusslasche (31) verbindbar ist,
die mit der Sammelschiene (5) des Neutralleiters (N)
verbindbar ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wo-
bei die drei Sicherungseinsätze (32) und das Tren-
nelement (33) mittels eines gemeinsamen Schalt-
mittels (25, 26, 27) aus der jeweiligen eingeschalte-
ten Stellung in die jeweilige getrennte Stellung und
umgekehrt schaltbar sind, insbesondere im Wesent-
lichen gleichzeitig schaltbar sind.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wo-
bei das erste Schaltgerät (11) eine Sicherungslast-
schaltleiste ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Schaltvorrichtung (1) zum Trennen von drei Strom-
leitern (L1, L2, L3), mit einem ersten Schaltgerät (11)
in Leistenbauform zum Trennen der drei Stromleiter
(L1, L2, L3), wobei in einem leistenförmigen Gehäu-
se (13) des ersten Schaltgeräts (11) erste und zweite
Sicherungskontakte (14, 15) zur Aufnahme von drei
NH-Sicherungseinsätzen (32) gelagert sind, wobei
jeweils ein erster und ein zweiter Sicherungskontakt
(14, 15) der Aufnahme eines Sicherungseinsatzes
(32) dient, sowie die ersten Sicherungskontakte (14)
mit starren Leitern (17) verbunden sind, die Durch-
gänge (19) im Gehäuse (13) durchsetzen, zum elek-
trischen und mechanischen Verbinden der Leiter
(17) mit drei Sammelschienen (2, 3, 4) der Stromlei-
ter (L1, L2, L3) sowie die zweiten Sicherungskon-
takte (15) mittels Leitern (20) mit im Bereich einer
Stirnseite des Gehäuses (13) angeordneten An-
schlüssen (21, 22, 23) verbunden sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schaltvorrichtung (1) ein
zweites Schaltgerät (12) in Leistenbauform zum
Trennen eines Neutralleiters (N) aufweist, wobei in
einem leistenförmigen Gehäuse (13) des zweiten
Schaltgeräts (12) mindestens ein Befestigungsmittel
(17a, 17b) zum mechanischen Verbinden des Ge-
häuses (13) mit mindestens einer Sammelschiene
(2, 4) der Stromleiter gelagert ist sowie im Gehäuse
(13) zwei Kontakte (14, 15) zur Aufnahme eines elek-
trisch leitenden Trennelements (33) gelagert sind,

wobei diese beiden Kontakte (14, 15) für das Tren-
nelement (33) mittels Leitern (20) mit im Bereich ei-
ner Stirnseite des Gehäuses (13) des zweiten
Schaltgeräts (12) angeordneten Anschlüssen (28,
30) verbunden sind, die mit dem Neutralleiter (N)
verbindbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Gehäuse
(13, 13) von erstem und zweitem Schaltgerät (11,
12) identisch sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Ge-
häuse (13, 13) der beiden Schaltgeräte (11, 12) im
Bereich von Längsseiten aneinander liegen und die
beiden Gehäuse (13, 13) miteinander verbunden
sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei die Anschlüsse (21, 22, 23, 28, 30) im Bereich
der Stirnseiten der beiden Gehäuse (13, 13) auf der-
selben Seite der Schaltvorrichtung (1) angeordnet
sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei die Anschlüsse (21, 22, 23) im Bereich der Stirn-
seite des ersten Schaltgeräts (11) und/oder die An-
schlüsse (28, 30) im Bereich der Stirnseite des zwei-
ten Schaltgeräts (12) als Schraubanschlüsse oder
Anschlussklemmen ausgebildet sind.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei ein erstes Befestigungsmittel (17a) zum mecha-
nischen Verbinden des Gehäuses (13) des zweiten
Schaltgeräts (12) mit einer ersten Sammelschiene
(2) der Stromleiter und ein zweites Befestigungsmit-
tel (17b) zum mechanischen Verbinden des Gehäu-
ses (13) des zweiten Schaltgeräts (12) mit einer
zweiten Sammelschiene (4) der Stromleiter vorge-
sehen ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei das erste und
das zweite Befestigungsmittel (17a, 17b) im Bereich
abgewandter Enden des Gehäuses (13) angeordnet
sind, zum Verbinden des Gehäuses (13) mit den bei-
den äußeren Sammelschienen (2, 4) der Stromleiter.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wo-
bei das jeweilige Befestigungsmittel (17a, 17b)
durch den starren Leiter (17) gebildet ist, der beim
ersten Schaltgerät (11) dem mechanischen und
elektrischen Verbinden von erstem Sicherungskon-
takt (14) und Sammelschiene dient.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wo-
bei der jeweilige Kontakt (14, 15) für das Trennele-
ment (33) ein im Gehäuse (13) des zweiten Schalt-
geräts (12) gelagerter Sicherungskontakt (14, 15)
ist, der bezüglich dessen Geometrie und/oder des-
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sen Lagerung derjenigen der Sicherungskontakte
(14, 15) des ersten Schaltgeräts (11) entspricht.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wo-
bei das Trennelement (33) ein Trennmesser ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wo-
bei jedes Schaltgerät (11 bzw. 12) bzw. jedes Ge-
häuse (13 bzw. 13) die drei Sammelschienen (2, 3,
4) der Stromleiter (L1, L2, L3) abdeckt und die Sam-
melschiene (5) für den Neutralleiter (N) nicht ab-
deckt.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wo-
bei die stirnseitigen Anschlüsse (21, 22, 23, 28, 30)
auf der dem Neutralleiter (N) zugewandten Seite des
Gehäuses (13, 13) angeordnet sind und die drei
stirnseitigen Anschlüsse (21, 22, 23) der Stromleiter
und ein stirnseitiger Anschluss (30) des Neutrallei-
ters mit einer vierpoligen Leitung (7, 8, 9, 10) zum
Niederspannungsnetz verbindbar sind, sowie der
andere Anschluss (28) des Neutralleiters mit der
Sammelschiene (5) für den Neutralleiter (N) verbind-
bar ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei der Anschluss
(28) für die Sammelschiene (5) des Neutralleiters
(N) mit einer Anschlusslasche (31) verbindbar ist,
die mit der Sammelschiene (5) des Neutralleiters (N)
verbindbar ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wo-
bei die drei Sicherungseinsätze (32) und das Tren-
nelement (33) mittels eines gemeinsamen Schalt-
mittels (25, 26, 27) aus der jeweiligen eingeschalte-
ten Stellung in die jeweilige getrennte Stellung und
umgekehrt schaltbar sind, insbesondere im Wesent-
lichen gleichzeitig schaltbar sind.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wo-
bei das erste Schaltgerät (11) eine Sicherungslast-
schaltleiste ist.
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